
Zusatzqualifikation  
„Modul Sicherheit im Gespannfahren“ 

und Fortbildung zur DOSB-
Lizenzverlängerung 

Zum 01.06.2017 wurde der Kutschenführerschein A (Privatperson) und B (Gewerbe) 
eingeführt. Das FA 5 wurde inhaltlich um das Modul Sicherheit im Gespannfahren 
erweitert. Grundsätzliches Ziel ist die Erhöhung der Sicherheitsstandards bei 
Pferdefuhrwerken im öffentlichen Verkehrsraum, sowie der verantwortungsvolle 
Umgang mit Natur und Umwelt.  

Ausbilder, die die Kutschenführerscheine A und B sowie das erweiterte FA5 
ausbilden wollen, müssen die Schulung „Modul Sicherheit im Gespannfahren“ 
nachweisen, sofern die Prüfung zum Trainer Fahren vor 2017 absolviert wurde, 
oder das Zusatzmodul nicht in der Ausbildung berücksichtigt wurde.  
Gleiches gilt auch für Richter und Prüfer, die die Prüfung zu den 
Kutschenführerscheinen A und B sowie dem erweiterten FA5 abnehmen wollen und 
die Richtergrundprüfung vor 2017 absolviert haben. 

Seminarinhalte: 
 Vermittlungskompetenz in Sicherheit und Übersicht im öffentlichen Verkehr 
 Bewusstseinsschulung für verantwortungsvollen Umgang mit anderen    

Verkehrsteilnehmern und Umwelt 
 Sicherheitsüberprüfung von Geschirr und Wagen 
 An die Zielgruppe angepasste Lehrpläne 

Für diese Maßnahme können 8 LE in Profil 3 zur Trainerlizenzverlängerung 
angerechnet werden.  
 
 

Termin 1:     Samstag, 26.10.2024 
Ort:     Bayerisches Haupt- und Landgestüt Schwaiganger 
Zeit:     9:00 bis ca. 16:00 Uhr 
Teilnahmevoraussetzung:  BLSV-Lizenzinhaber werden bevorzugt 
Referent:     H. Meidert, K. H. Geiger 
Teilnahmegebühr:   € 40,- 
Anmeldeschluss:    13.10.2024 

 

Termin 2:     Sonntag, 27.10.2024 
Ort:     Bayerisches Haupt- und Landgestüt Schwaiganger 
Zeit:     9:00 bis ca. 16:00 Uhr 
Teilnahmevoraussetzung: Prüfer und Ausbilder des Kutschenführerscheins 
       werden bevorzugt 
Referent:     H. Meidert, K. H. Geiger 
Teilnahmegebühr:   € 40,- 
Anmeldeschluss:    13.10.2024   


